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Gemeindeverwaltung 

Beschluß GR 54/25 
1' 

zur 10. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde St.Egidien am 30.10.2025 

Gegenstand: 

Re:cht~gr\1ndlagen: 
; .- ~ ·, 

.. -" 

Beschluß: 

Haushaltssatzung der Gemeinde St.Egidien und Wirtschaftsplan des 
E~genbetriebes Immobilienwirtschaft St.Egidien für das Jahr 2025 

§ 76Abs. 2 S. 1 SächsGemO, §§ 16 bis 21SächsEigBVO,§11 der 
Satzung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St.Egidien 
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öffentlich 

• 1 ' 

1. Der Gemeinderat beschließt den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes lmmpbilienwirtschaft St.Egidien für das Jahr 2025 unter Berücksichtigung 
folgender Änderungen einschließlich der sich daraus ergebenden Folgeänderungen: 

1. Erfolgsplanung: 2025 8011 Erlöse abger. BK/HK von 750.000 auf 900.000 € 

2. Erfolgsplanung: 2025 8011 Erlösschmälerung abger. BK/HK von -80.000 auf 
-'100.000 € 

3. Mittelfristiger Finanzplan: die Erlöse für die abgerechneten Betriebskosten wer­
. den für 2026 von 780.000 auf 910.000€, für 2027 von 780.000 auf 930.000€ 

und für 2028 von 780.000€ auf 930.000 €erhöht. 

4. Mittelfristiger Finanzplan: die Erlösschmälerung BK/HK Leerstand werden für 
2026 von -80.000€ auf-105.000€, für 2027 von -83.000€ auf-110.000€ und für 
2028 von -38.000€ auf-115.000€ erhöht 

5. Liquiditätsplanung 2026 Zeile 2: die Zuschreibung von Anlagevermögen i.H. 
1.000.000 €wird in 0 € Zuschreibung geändert, da hier bei den Zuschreibungen 
nicht die geplante Aktivierung von Anlagevermögen gemeint ist 

6. Liquiditätsplanung Zeile 23 für 2026, 2027, 2028: aus der Änderung im Punkt 5 
können die. notwendigen Einzahlungen der Gemeinde an den Eigenbetrieb auf 
die offenen Forderungen des Eigenbetriebes gegenüber der Gemeinde redu­
ziert werden, die Zahlungen der Gemeinde aus offenen Forderungen des Ei­
genbetriebes werden in 2026 auf 100.000 €, in 2027 auf 500.00 € und in 2028 
auf 150.000 € geändert. 

2. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Ge­
meinde St.Egidien für das Jahr 2025. 
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Anlagen: 1. Haushaltssatzung der Gemeinde St.Egidien für das Jahr 2025 mit Wirt­
schaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St. Egidien 

www.st-egidien.de/wp-content/uploads/GemStEg/Haushaltswirtschaft/2025/ 
2025-10-07 _Entwurf_Haushaltssatzung_2025.pdf 

2. e-mail der Stadtverwaltung Lichtenstein vom 21.10.2025 mit Schreiben der 
Stadtverwaltung Lichtenstein vom 17 .10.2025 

Abstimmungsergebnis: 

Gesamtanzahl der Mitglieder: 14 

anwesend: 10 

Ja-Stimmen: 9 

Nein-Stimmen: 0 

Enthaltungen: 1 (Siegel) 
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Begründung

1

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St.Egidien hatte um Zuleitung 
eines gegenüber dem Entwurf des Wirtschaftsplanes vom 24.08.2025 geänderten Entwurfs
des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 gebeten.

Weil sich der Entwurf des Wirtschaftsplanes vom 24.08.2025 zu diesem Zeitpunkt bereits in
der „Veröffentlichungsphase“ befand, wurden die entsprechenden Änderungen nunmehr im 
Beschlußvorschlag berücksichtigt.

Anlagen: B1 e-mail der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St.Egi-
dien vom 22.10.2025 samt Anlagen
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In der Stellungnahme der Fachbediensteten für das Finanzwesen nach § 76 Abs. 1 S. 2 
SächsGemO zum Entwurf der Haushaltssatzung gemäß dem Schreiben der Stadtverwal-
tung Lichtenstein vom 17.10.2025 heißt es:

„Weisungsgemäß sind weiterhin keine Aufwendungen und Auszahlungen für 
Umlagen an den Zweckverband Gewerbegebiete 'Am Auersberg/Achat' (ZV 
GGe), weder im Planjahr noch in Folgejahren, vorgesehen.

Zur Kündigung der Mitgliedschaft im ZV GGe wird auf den umfangreichen und 
bekannten Schriftverkehr hingewiesen.

Zuletzt wurde mit Urteil vom 13.08.2025 im Verfahren Az.: 4 A 241/23 beim 
Oberverwaltungsgericht Bautzen die Klage der Gemeinde St.Egidien zur Beendi-
gung der Mitgliedschaft im ZV GGe abgewiesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtswirksam.

Zumindest bis zu einer rechtswirksamen Entscheidung sind nach dem Haus-
haltsgrundsatz der Vollständigkeit alle Aufwendungen und Auszahlungen in den 
Haushaltsplan aufzunehmen.

Gem. Nachtragssatzung 2025 des ZV GGe beträgt die Umlage 2025 für die Ge-
meinde St.Egidien 231.315 €.“

Weder der Stadt Lichtenstein, noch deren Fachbediensteten für das Finanzwesen steht es 
zu, etwaige Forderungen der Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ 
[kurz: „ZVGGAA“] gegen die Gemeinde St.Egidien geltend zu machen.

Vielmehr wird die Stadt Lichtenstein auf Weisung der Gemeinde St.Egidien deren gegen 
die besagte Umlageerhebung gerichtete Interessen gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomZG 
(hier wie sonst i.V.m. § 36 Abs. 3 S. 1 SächsKomZG) im gerichtlichen Verfahren gegen den 
ZVGGAA zu vertreten haben.

Dabei wird die Stadt Lichtenstein auf Weisung der Gemeinde St.Egidien u.a. die unter Ziffer
2.1 und 2.2 aufgeführten Sachverhalte der von der Fachbediensteten für das Finanzwesen 
in ihrer Stellungnahme nach § 76 Abs. 1 S. 2 SächsGemO zum Entwurf der Haushaltssat-
zung gemäß dem Schreiben der Stadtverwaltung Lichtenstein vom 17.10.2025 genannten 
Umlageforderung des ZVGGAA für das Jahr 2025 entgegenzusetzen haben.
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2.1

Der ZVGGAA ist entsprechend seinen Bilanzen seit Jahren überschuldet im Sinne von § 19
Abs. 2 S. 1 InsO und hätte gemäß § 15a Abs. 1 S. 1 InsO längst einen Antrag auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens stellen müssen, wenn nicht aufgrund von § 19 S. 1 SächsJG Insol-
venzverfahren über das Vermögen juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die der 
Aufsicht des Freistaates Sachsen unterstehen, ausgeschlossen wären:

Bilanzstichtag

nicht durch Kapital-
position gedeckter

Fehlbetrag Basiskapital
kumulierte

Fehlbeträge

Verbindlichkeiten
aus Kreditaufnah-

men

01.01.2013
Entwurf vom 05.04.2016

5.908.704,00 € 0,00 € 0,00 € 9.895.847,33 €

01.01.2013
„Feststellung“ vom 01.06.2022

5.938.589,41 € 0,00 € 0,00 € 9.895.847,33 €

31.12.2013 5.938.589,41 € 0,00 € -1.139.077,05 € 9.771.134,23 €

31.12.2014 5.938.589,41 € 0,00 € -1.677.717,46 € 10.997.839,37 €

31.12.2015 5.938.589,41 € 0,00 € -1.807.342,56 € 10.376.034,10 €

31.12.2016 5.938.589,41 € 0,00 € -2.229.596,17 € 9.973.833,03 €

31.12.2017 7.046.591,94 € 0,00 € -2.340.539,31 € 10.120.409,66 €

31.12.2018 7.046.591,94 € 0,00 € -1.688.668,97 € 9.609.871,71 €

31.12.2019 7.046.591,94 € 0,00 € -1.255.123,60 € 9.283.020,91 €

Überschuldung im Sinne von § 19 Abs. 2 S. 1 InsO liegt vor, wenn das Vermögen des 
Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt.

Wenn bei einer Bilanzsumme von ca. 12,5 Mio. € zum 31.12.2019 ein „nicht durch Kapital-
position gedeckter Fehlbetrag“, also eine Überschuldung im Sinne von § 19 Abs. 2 S. 1 
InsO in Höhe von 7.046.591,94 € und hinzukommend noch kumulierte Fehlbeträge in Höhe
von -1.255.123,60 € ausgewiesen werden (vgl. Anlage 4 zur Beschlußvorlage BV 12/2025 
vom 27.08.2025 zur Sitzung der Verbandsversammlung vom 09.09.2025), wird insbesonde-
re die Frage, für welche konkreten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens die Kre-
ditmittel, deren Restschuld zum 31.12.2019 mit insgesamt 9.283.020,91 € ausgewiesen 
wird, tatsächlich verausgabt worden sind, solange im Raum stehen bleiben, bis jene Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens im Einzelnen benannt sind und die Ursache 
der exorbitanten Ver- und Überschuldung des ZVGGAA geklärt ist, wobei die Inanspruch-
nahme von Fördermitteln in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für die Er-
schließung des Gewerbegebietes „Am Auersberg“ gemäß dem Zuwendungsbescheid des 
Regierungspräsidiums Chemnitz vom 23.05.1991 über 29.000.000 DM bzw. gemäß dem 
dritten Änderungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz hierzu vom 02.12.1993 
über 33.818.000 DM sowie die Inanspruchnahme von Fördermitteln in Höhe von 90 % der 
angeblich zuwendungsfähigen Ausgaben für die angebliche Erschließung des Gewerbege-
bietes „Achat“ gemäß dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Chemnitz vom
16.09.1996 über 16.516.000 DM, welche jeweils zu gleichen Teilen von Bund und Land ge-
währt worden sind, als nach § 73 Abs. 4 SächsGemO vorrangige Deckungsmittel für die be-
haupteten Erschließungsinvestitionen nicht umstritten sein dürfte.

Die exorbitante Ver- und Überschuldung des ZVGGAA geklärt sich auch nicht durch die al-
lenthalben behaupteten „Vorleistungen“ der Stadt Lichtenstein bei der Entwicklung des Ge-
werbegebietes „Am Auersberg“.

Jene „Vorleistungen“ wurde dem Grunde nach durch die Gemeinde St.Egidien nie bestrit-
ten.
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Allerdings dürfte der Gemeinderat der Gemeinde St.Egidien über die Höhe und Zeitdauer 
der durch die Stadt Lichtenstein für die Entwicklung des Gewerbegebietes „Am Auersberg“ 
angeblich „vorgestreckten“ liquiden Mittel - möglicherweise mit Billigung durch die untere 
Rechtsaufsichtsbehörde - in mehrfacher Hinsicht getäuscht worden sein.

Gemäß § 72 Abs. 1 S. 1 und § 82 Abs. 1 SächsGemO (hier wie sonst i.V.m. § 58 Abs. 1
S. 1 SächsKomZG) darf ein Zweckverband Kredite nur zur Erfüllung seiner Aufgaben und 
nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufnehmen.

Investitionen sind gemäß § 59 Nr. 23 SächsKomHVO Auszahlungen für die Mehrung des 
Anlagevermögens.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind gemäß § 59 Nr. 24 SächsKomHVO Zuweisungen, 
Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen
mit Sonderrechnung.

Nach seiner Bilanz zum 31.12.2019 verfügt der ZVGGAA aber nicht über kreditfinanziertes 
Anlagevermögen.

Dementsprechend dienen die im Rahmen der Haushaltssatzung bzw. der Nachtragshaus-
haltssatzung des ZVGGAA für das Jahr 2025 veranschlagten Auszahlungen für Zins- und 
Tilgungszahlungen nicht dem Kapitaldienst für Kredite, die für Auszahlungen für die Meh-
rung des Anlagevermögens des ZVGGAA, also für Investitionen im Sinne von § 59 Nr. 23 
SächsKomHVO aufgenommen worden sind.

Die im Rahmen der Haushaltssatzung bzw. der Nachtragshaushaltssatzung des ZVGGAA 
für das Jahr 2025 veranschlagten Auszahlungen für Zins- und Tilgungszahlungen auf Kredi-
te dienen somit nicht rechtmäßigen Zwecken zur Erfüllung von Verbandsaufgaben, denn 
mit den entsprechenden Krediten wurden jedenfalls ausweislich der Bilanz des ZVGGAA 
zum 31.12.2019 keine Auszahlungen für die Mehrung des Anlagevermögens des ZVGGAA 
und demnach keine Investitionen des ZVGGAA im Sinne von § 59 Nr. 23 SächsKomHVO fi-
nanziert. Für andere Zwecke dürfen gemäß § 82 Abs. 1 SächsGemO Kredite jedoch nicht 
aufgenommen werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde St.Egidien ist nicht verpflichtet, an Entscheidungen, über 
deren Grundlagen er getäuscht worden ist, festzuhalten.

2.2

Vor dem Hintergrund, daß der ZVGGAA - umgangssprachlich ausgedrückt - „pleite“ ist, ist 
es darüber hinaus unverantwortlich, daß er auch im Rahmen der von der Fachbediensteten
für das Finanzwesen in ihrer Stellungnahme nach § 76 Abs. 1 S. 2 SächsGemO zum Ent-
wurf der Haushaltssatzung gemäß dem Schreiben der Stadtverwaltung Lichtenstein vom 
17.10.2025 thematisierten Nachtragshaushaltssatzung an seinen verlustbringenden und 
rechtswidrigen Insichgeschäften mit der Industriegesellschaft St.Egidien mbH i.L. [kurz: 
„IGSE“] mit unverminderter Entschlossenheit festhält und gleichzeitig bekräftigt, daß „für die
Gefahren und Verluste der [IGSE] der ZV GGe und über die Umlagen die beteiligten Kom-
munen“ einzustehen hätten.
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Auf Seite 23 und 24 des Vorberichts zu der gegenständlichen Nachtragshaushaltssatzung 
für das Jahr 2025 heißt es:

Auf Seite 37 des Vorberichts zu der gegenständlichen Nachtragshaushaltssatzung für das 
Jahr 2025 heißt es:
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Die Gemeinde St.Egidien bleibt bei ihrer Auffassung, wonach sie für die seit dem Jahr 1995
zwischen der IGSE und dem ZVGGAA unter Verstoß

1. gegen den in § 2 des Gesellschaftsvertrages der IGSE vom 15.05.1990 bestimmten
Unternehmensgegenstand,

2. gegen das in § 70 S. 1 GmbHG bundesrechtlich geregelte Gebot, die laufenden Ge-
schäfte zu beendigen und

3. gegen das Verbot zur Vornahme von Insichgeschäften nach § 181 BGB

vorgenommenen Rechtsgeschäfte nicht mit „über die Umlagen … einzustehen“ hat und 
daß die entsprechenden Veranschlagungen im Finanzhaushalt des ZVGGAA rechtswidrig 
sind.

Der ZVGGAA veräußert vorliegend subventioniertes Brauchwasser an die IGSE, die es 
ih-rerseits an die                              weiter veräußert, womit möglicherweise zusätzlich 
noch ein Verstoß gegen Art. 107 Abs. 1 AEUV vorliegt.

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG unterliegen die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die 
ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, der 
Umsatzsteuer.

 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde St.Egidien hat schließlich ihr in ihrem Gemeindegebiet auf den Gebieten der
Löschwasserversorgung und des Hochwasserschutzes obliegende hoheitliche Aufgaben zu
keinem Zeitpunkt auf den ZVGGAA übertragen.

2.3

Bei rechtmäßiger Führung der Haushaltswirtschaft des ZVGGAA ist die Festsetzung einer 
Umlage gegen die Gemeinde St.Egidien für das Jahr 2025 in der von der Fachbediensteten
für das Finanzwesen in ihrer Stellungnahme nach § 76 Abs. 1 S. 2 SächsGemO zum Ent-
wurf der Haushaltssatzung gemäß dem Schreiben der Stadtverwaltung Lichtenstein vom 
17.10.2025 benannten Höhe von 231.315 € unabhängig von der Mitgliedschaft der Ge-
meinde St.Egidien in dem ZVGGAA ausgeschlossen.

Die Stadt Lichtenstein wird genau diese Auffassung auf Weisung der Gemeinde St.Egidien 
gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomZG im gerichtlichen Verfahren gegen den ZVGGAA zu 
vertreten haben.
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Seite 3 
 

1 Allgemeines 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen für das Haushalts- und Rechnungswesen finden sich 
im Wesentlichen in der 
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)  
- Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)  
- Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKommKBVO) 
- VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys). 
 
Im § 72 SächsGemO wird bestimmt, dass der Ergebnishaushalt unter 
Berücksichtigung der Rücklagen in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Der Saldo 
aus Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten auf das per 31.12.2017 
festgestellte Anlagevermögen darf sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet 
werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht 
unterschritten werden. Das Basiskapital 2012 beträgt 21.636.840,95 EUR. Wegen 
fehlender Jahresabschlüsse kann das Basiskapital 2017 lediglich sorgfältig geschätzt 
werden, es hat voraussichtlich ein Volumen von ca. 20.070 TEUR. Die 
Abschreibungen aus Investitionen ab 2018 sind im Ergebnishaushalt zu 
erwirtschaften. Neben dem Ergebnishaushalt ist der Finanzhaushalt auszugleichen. 
Die Kredittilgung ist aus dem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit, frei verfügbarer (auszahlbarer) Liquidität oder aus dem 
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit durch Verkäufe oder Nachfinanzierung zu 
decken. 
 
 
1.1 Haushaltsplanentwurf 2025 
 
Die für die Gemeinde relevanten Anteile an den Finanzausgleichsmassen wurden aus 
den vorliegenden Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finan-
zen vom 14.02.2025 entnommen. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung bilden 
die Erfahrungswerte der Vorjahre sowie eine sorgfältige Schätzung für die Zukunft. 
Es wird darauf hingewiesen
nicht korrekt dargestellt werden kann, da beispielsweise Mieten und Betriebskosten an 
den Eigenbetreib Immobilienwirtschaft für gemeindliche Objekte bisher nicht vollstän-
dig verbucht werden konnten. 
 
 
Der Entwurf wird gemäß § 76 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO elektronisch zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
1.2 Aufbau des Haushaltsplanes 
 
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs.1 SächsKomHVO aus:  
1. dem Gesamthaushalt, 
2. den Teilhaushalten und 
3. dem Stellenplan. 
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Seite 4 
 

Der Gesamthaushalt besteht entsprechend § 1 Abs.2 SächsKomHVO aus: 
1. dem Ergebnishaushalt,  
2. dem Finanzhaushalt,  
3. dem Haushaltsquerschnitt und 
4. einer zusammengefassten Übersicht, aufgegliedert nach Konten. 
 
Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs.3 SächsKomHVO Anlagen beizufügen. 
 
1.2.1 Grundlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde St. Egidien 
 
Der wichtigste Haushaltsgrundsatz ergibt sich aus § 72 Abs.1 SächsGemO. Hier wird 
gefordert, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, 
dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.  
 
Der Haushalt der Gemeinde St. Egidien ist aufgrund der Größe der Gemeinde und 
aufgrund der Organisationsstruktur in zwei Teilhaushalte unterteilt. Dabei bezieht sich 
der Teilhaushalt 1 auf die Allgemeine Verwaltung und der Teilhaushalt 2 auf die 
Steuern bzw. die allgemeinen Deckungsmittel.  
 
 
1.2.2 Budgetierung 
 
Den beiden Teilhaushalten ist ein Budget zugeordnet, wofür jeweils der Bürgermeister 
verantwortlich ist.  
 
Es gilt gemäß § 18 SächsKomHVO der Grundsatz der Gesamtdeckung. D.h. die 
Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des 
Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung 
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Die Inanspruchnahme gegenseitiger 
Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO und die Übertragung gemäß § 21 
SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet 
ist und die Vorschriften des § 82 SächsGemO (gesetzliche Regelungen zu 
Kreditaufnahmen) beachtet werden. 
 
Die Aufwendungen und Erträge sind innerhalb eines Budgets gegenseitig 
deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Bei der 
Überschreitung eines Budgets muss gemäß der Hauptsatzung bei 
überplanmäßigen/außerplanmäßigen Auszahlungen ab einem Wert von 2.000 EUR 
vorher eine Bestätigung des Gemeinderates eingeholt werden. Dabei erfolgt eine 
Übertragung der Mittel zwischen den Budgets.  
Für Investitionsmaßnahmen und die Tilgung von Krediten wurden gesonderte 
Investitionsbudgets angelegt, so dass diese nicht zur Deckung der laufenden 
Ausgaben genutzt werden können bzw. umgekehrt.  
 
 
1.2.3 Die Produkte der Gemeinde St. Egidien 
 
Die Produkte wurden gemäß den gesetzlichen Vorgaben der VwV KomHSys angelegt. 
In der folgenden Tabelle werden die Produkte dargestellt und gezeigt, welchen 
Teilhaushalten und Budgets sie zugeordnet sind. 
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Nr. Bezeichnung THH 
Nr. 

111101 Gemeindeorgane 1 
111201 Zentrale Dienste 1 
111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen 1 
111306 Beteiligungsmanagement 1 
111614 Bauhof 1 
121201 Statistik, Wahlen 1 
122101 Allgemeine Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1 
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 1 
211101 Bergschule St. Egidien - Grundschule in öffentlicher Trägerschaft 1 
215101 Mittelschule St. Egidien - Mittelschule in gemeindlicher Trägerschaft 1 
215201 Achatschule St. Egidien - Mittelschule in freier Trägerschaft 1 
252001 Heimatmuseum 1 
272001 Gemeindebücherei 1 
281001 Kulturelle Veranstaltungen 1 
281004 Vereinsförderung (außer Sport- und Jugendvereine) 1 
331101 Förderung der Seniorenarbeit 1 
361201 Förderung von Kindern in Tagespflege 1 

365103 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" 1 
365104 Betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune 1 
365201 Kindertageseinrichtung "Zwergenstube" 1 
365202 Kindertageseinrichtung "Kleine Strolche" 1 
366101 Förderung der Jugendarbeit 1 
421001 Förderung von Sportvereinen 1 
424101 Jahn-Turnhalle 1 
424102 Schulsportturnhalle und Schulsportplatz 1 
424103 Sportplatz "Am Mühlgraben" 1 
424104 Sportplatz Kuhschnappel 1 
424105 Turnhalle Lobsdorf 1 
424106 Kraftsporthalle 1 

511003 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" 1 
511101 Planungs-, Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen 1 
512001 Grundstücksneuordnung, Baulandumlegung 1 
531001 Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung 1 
532001 Sicherstellung der Erdgasversorgung 1 
535001 Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 1 
538001 Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht 1 
541001 Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten 1 
541002 Gemeindestraßen innerhalb von Gewerbegebieten 1 
543001 Staatsstraßen 1 
545101 Straßenreinigung außerhalb von Gewerbegebieten 1 
545102 Straßenreinigung innerhalb von Gewerbegebieten 1 
545201 Winterdienst an Gemeindestraßen außerhalb von Gewerbegebieten 1 
545202 Winterdienst an Gemeindestraßen innerhalb von Gewerbegebieten 1 
545301 Winterdienst an Kreisstraßen 1 
545401 Winterdienst an Staatsstraßen 1 
551002 Spielplätze 1 
552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz 1 
553001 Gemeindlicher Friedhof 1 
553101 Förderung nichtgemeindlicher Friedhöfe 1 
571001 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" 1 
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 2 
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2 
613001 Abwicklung der Vorjahre 2 
711001  1 
712601 Besondere Schadensereignisse Brandschutz und Gefahrenabwehr 1 
721111 Besondere Schadensereignisse Grundschulen 1 
736510  1 
742411 Besondere Schadensereignisse Sportstätten, Sporteinrichtungen 1 
754101 Besondere Schadensereignisse Gemeindestraßen 1 
755203 Besondere Schadensereignisse Grundwasserschutz, Hochwasserschutz 1 
761001  1 

Tabelle 1 - Produktplan der Gemeinde St. Egidien mit Budgets 
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Die farbig hinterlegten Produkte sind die Schlüsselprodukte der Gemeinde St. 
Egidien, d.h. diese Produkte sind für die Gemeinde von besonderer finanzieller 
und kommunalpolitischer Bedeutung. Sie kennzeichnen u.a. das Leitbild der 
Kommune.  
 

mit der Produktverantwortung, der Produktbeschreibung, den Rechtsgrundlagen, dem 
Angebot, den Zielen und der Zielgruppe, den Leistungen und den Kennzahlen abge-
bildet.  

1.3  Finanzielle Rahmenbedingungen 

1.3.1 Auswirkungen des FAG und weitere wichtige Ein- und Auszahlungen  

 
Aus den vorliegenden Buchungswerten und aus der gemeindescharfen Prognose für 
2025 ergeben sich folgende Planwerte im Ergebnis -bzw. Finanzhaushalt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 2 - Auswirkungen des FAG 
 
1.3.2 Ausgangsdaten 
 
1.3.2.1 Ausgangsdaten für den Ergebnishaushalt 
 
Ausgangsbasis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 sind die vorläufigen 
Ergebnisse des Jahres 2024 und das Mittelfristige Investitionsprogramm aus dem 
Vorjahr. Auf dieser Grundlage teilten die zuständigen Fachbereiche bzw. 
verantwortlichen Mitarbeiter in der Gemeinde ihren voraussichtlich Mehr-
/Minderbedarf der Finanzverwaltung mit. Die Planung der Personalaufwendungen 
wurde durch die Personalverwaltung der erfüllenden Gemeinde erstellt. 
 
 

Lfd.
Nr.

Betreff IST 2023 Plan 2024 Plan 2025

1 2  3  4  5

1 Einkommensteuer 1.216.335  1.298.200 1.290.000
2 Umsatzsteuer 557.657  531.000 580.000
3 allgemeine 

Schlüsselzuweisung
330.895  258.100 345.600

4 investive 
Schlüsselzuweisung

23.003  17.900 0

5 Investpauschale 0  0  73.700  
6 Kreisumlage 1.318.282  1.279.250 1.327.900

18 Umlage 
Verwaltungsgemein-
schaft

309.763  700.700 766.200

Bemerkungen

6

Hochrechnung nach Entwicklung aus den  
Vorjahresdaten

Orientierungsdaten SSG vom 14.02.2025, im 
HH-Jahr 2025 und 2026 keine investive 
Zweckbindung vorgesehen, dafür 
Investitionspauschale ohne Zweckbindung

Gem. §§ 25, 42 SächsKomZG auf der 
Grundlage der HH-Planung der Stadt 

2023 wurde seitens St. Egidien die 
Aufrechnung erklärt

in EUR

 Beibehaltung Hebesatz 33,96 %
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1.3.2.2 Ausgangsdaten für den Finanzhaushalt 
 
Im Finanzhaushalt sind neben allen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auch die des investiven Finanzhaushaltes enthalten. Darüber 
hinaus sind im Finanzhaushalt die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, d.h. der Zahlungsmittelsaldo aus 
Finanzierungstätigkeit, enthalten. Außerdem müssen Zahlungen berücksichtigt 
werden, deren Verursachung in anderen Haushaltsjahren liegen.  
 
Beispielsweise sind abweichend zum Ergebnishaushalt zusätzlich 500 TEUR Miet- 
und Betriebskostenauszahlungen im Finanzhaushalt an den Eigenbetrieb 
Immobilienwirtschaft St. Egidien zum Abbau der Verbindlichkeiten (für die Jahre 2022-
2024) eingeplant. Demnach sind im Ergebnishaushalt 191.150 EUR und im 
Finanzhaushalt 691.150 EUR im Jahr 2025 für Mieten und Betriebskosten der 
kommunalen Gebäude vorgesehen. 
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2 Der Gesamthaushalt 
 
2.1 Der Gesamtergebnishaushalt 

 
Tabelle 3  Gesamtergebnishaushalt 

Jahr Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Ordentliche Erträge 8.478.897 10.760.350 10.040.300 9.837.700 10.151.550 10.292.250

darunter:

Steuern und ähnliche Abgaben 6.767.656 8.470.000 7.552.650 7.688.150 7.836.100 7.978.950

Grundsteuern A und B 534.595 534.800 527.150 527.150 527.150 527.150

Gewerbesteuer 4.453.402 6.100.000 5.150.000 5.250.000 5.350.000 5.450.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.216.335 1.298.200 1.290.000 1.320.100 1.364.150 1.435.300

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 557.657 531.000 580.000 585.400 589.300 561.000

Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste 
Sonderposten

1.020.644 1.308.950 1.430.800 1.101.400 1.262.500 1.255.400

darunter:

allgemeine Schlüsselzuweisung 330.895 258.100 345.600 0,00 166.500 166.500

sonstige allgemeine Zuweisungen 1.295 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

aufgelöste Sonderposten 1.835 223.650 255.600 271.800 266.400 259.300

Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte 283.957 247.100 280.200 280.200 280.200 280.200

privatrechtliche Leistungsentgelte 188.720 517.100 546.200 552.500 557.300 562.250

Kostenerstattungen und -umlagen 38.176 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100

49.276 47.800 62.800 47.800 47.800 47.800

sonstige ordentliche Erträge 130.468 134.300 132.550 132.550 132.550 132.550

Ordentliche Aufwendungen 8.485.230 10.808.350 10.337.700 10.521.850 10.429.100 10.600.400

darunter:

Personalaufwendungen 1.926.158 2.110.500 2.138.250 2.110.300 2.155.650 2.311.550

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

668.911 1.288.050 1.346.350 1.260.150 1.204.950 1.209.900

Planmäßige Abschreibungen 3.102 594.450 630.500 673.600 664.100 653.050

Zinsen 8.752 31.700 25.400 23.200 21.250 19.650

Transferaufwendungen 5.408.840 6.459.850 5.776.200 6.032.200 5.959.950 6.028.900

darunter Kreisumlage 1.318.282 1.279.250 1.327.900 1.402.600 1.365.200 1.365.200

sonstige ordentliche Aufwendungen 464.396 318.300 415.350 416.200 416.900 370.950

Ordentliches Ergebnis -4.287 -65.950 -297.400 -684.150 -277.550 -308.150

Außerordentliche Erträge 0,00 24.000 7.500 0,00 0,00 0,00

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 24.000 7.500 0,00 0,00 0,00

Sonderergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtergebnis -6.333 -65.950 -297.400 -684.150 -277.550 -308.150

Abdeckung von Fehlbeträgen des 
ordentlichen ergebnisses aus Vorjahren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abdeckung von Fehlbeträgen des 
Sonderergebnisses aus Vorjahren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen 
Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 
Satz 3 SächsGemO 0,00 330.150 326.050 325.500 321.650 319.500
Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis  mit dem Basiskapital gem. § 72 
Abs. 3 Satz 3 SächsGemO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

veranschlagtes Gesamtergebnis -6.333 264.200 28.650 -358.650 44.100 11.350

in EUR
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2.1.1 Erträge 

 
2.1.1.1 Erträge aus Steuern 
 
Prognosegrundlage für die Planung sind Erfahrungswerte der vergangenen Jahre 
sowie sorgfältige Hochrechnungen. 
 
Es bestehen Prognoserisiken hinsichtlich möglicher steuerrechtlicher Änderungen. 
Hier seien vor allem die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
sowie die Auswirkungen auf den künftigen kommunalen Finanzausgleich 
(Schlüsselzuweisungen) genannt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Veränderungen zunehmen. 
Dies begründet sich einerseits in der nötigen Vorhersage der wirtschaftlichen 
Entwicklung selbst, andererseits auch im Zusammenhang der wirtschaftlichen 
Entwicklung und dem Steueraufkommen. Vor allem die Gewerbesteuer und die 
Einkommensteuer zeichnen sich durch Unstetigkeit im Aufkommen aus, die sich aus 
Steuerrechtsänderungen ergeben kann, aber auch Resultat der konjunkturellen 
Entwicklung ist.  
 

Ertragsart vorläufiges 
Ergebnis 

2023 
in EUR 

Plan 
2024 

in EUR 

Plan 
2025 

in EUR 

 
Grundsteuer A und B 

 
534.595 

 
534.800 

 
527.150 

Grundsteuer B an Stadt 
Lichtenstein 
(Konto 4391100) 

131.795 133.000 125.000 

    
Gewerbesteuer  4.453.402 6.100.000 5.150.000 

Gewerbesteuer an Stadt 
Lichtenstein 
(Konto 4391200) 

3.174.792 3.812.500 3.090.000 

    

Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 

1.216.335 1.298.200 1.290.000 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 

557.657 531.000 580.000 

Hundesteuer 5.668 6.000 5.500 

 
Tabelle 4 - Erträge aus Steuern im Vorjahresvergleich 
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527.150

1.290.000

5.500

5.150.000

580.000

Plan 2025

Grundsteuer A und B (nur St. Egidien) Gemeindeanteil Einkommensteuer

Hundesteuer Gewerbesteuer (nur St. Egidien)

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

 
Abbildung 1 - Erträge aus Steuern 
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird annähernd auf dem Vorjahres-
niveau erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll auf 580.000 EUR 
steigen.  

 
2.1.1.2 Weitere Erträge 

IST 2023 Plan 2025

 
Abbildung 2 - Weitere Erträge der Gemeinde St. Egidien 
 
In den Zuwendungen und Umlagen sind die Sonderposten enthalten. Das sind die 
nach Nutzungsdauer des jeweiligen Investitionsobjektes aufzulösenden Fördermittel. 
Sie sind 2025 in Höhe von 255.600 EUR veranschlagt. Die Auflösung der 
Sonderposten 2023 erfolgt erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten, womit die 
Abweichung IST 2023 zum Plan 2025 zu erklären ist. 
Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungsgebühren, 
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.  
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Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Mieten und Pachten, Erlöse 
aus Verkäufen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Darin sind auch die 
Erträge des Bauhofes aus internen Leistungsverrechnungen i.H.v 363.500 TEUR 
enthalten. Diese interne Leistungsverrechnung erfolgt erst mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses. Daher sind im IST-Ergebnis 2023 hierfür noch 0,00 EUR 
eingebucht. 
In dem Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zinsen gibt es 
kaum Veränderungen. 
 
Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben konstant. 
 
2.1.2 Aufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen erhöhen sich. Die Tariflohnerhöhungen aus den 
Tarifverhandlungen 2025 wurden in der Planung berücksichtigt. Mittelfristig wird mit 
einer Steigerung der Lohnkosten um 1,5% gerechnet. Der beigefügte Stellenplan zeigt 
die geplanten Stellen in den jeweiligen Produkten. Aufgrund der gesunkenen Zahl der 
zu betreuenden Kinder, wurde die Zahl der Stellen in der Kindertageseinrichtung 

 von 29,49 Stellen (2024) auf 28,02 Stellen im Jahr 2025 
gesenkt. 
 

2025
Einwohnerzahl vom 31.12.2024 3.077

Beschäftigtenbestand lt. Stellenplan
ohne Bürgermeister in VzÄ 

35,66

Abzüglich Personal Kindertagesstätten 28,02

Beschäftigte der Verwaltung 7,64  
Tabelle 5 - Beschäftigungsbestand 
 
 
Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2025 1.346.350 
EUR angesetzt. Darin enthalten sind sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung 
der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung des unbeweglichen 
Vermögens, Mieten und Pachten, Mieten und Betriebskosten des Eigenbetriebes für 
die Bewirtschaftung der von der Gemeinde genutzten Objekte, die Aufwendungen für 
die Haltung von Fahrzeugen sowie sämtliche Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen. Darin sind auch die Aufwendungen des Bauhofes für interne 
Leistungsverrechnungen i.H.v. 363.500EUR enthalten.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im vorläufigen Ergebnis des 
Jahres 2023 mit 668.911 EUR angegeben. Die wesentlichen Abweichungen zum 
Planansatz 2025 ergeben sich unter anderem aus den folgenden Punkten: 
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0

97.925,00

253

363.500

200.600 191.150

Verrechnung Bauhof Unterhaltung
Infrastrukturvermögen

Aufwendung für sonstige
Bewirtschaftung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

vorl. Ergebnis 2023 Plan 2025

 
Abbildung 3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich vorl. Ergebnis 2023 
und Plan 2025 
 
1. Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt erst mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses 2023. Im Produkt Bauhof werden die Verrechnungsaufwendungen 
in gleicher Höhe als Ertrag geplant. 
 
2. Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens war im Jahr 2023 mit 171.000 EUR 
geplant, wurde aber nur i.H.v. 97.924,90 EUR realisiert. Im Jahr 2025 sind 
hauptsächlich für die Unterhaltung der Straßen 200.600 EUR vorgesehen. 
 
3. In den Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung sind die 

enthalten, welche sich in der Verwaltung des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft St. 
Egidien befinden. Geplant waren dafür im Jahr 2023 191.150 EUR. Da bisher der 
Gemeinde keine Betriebskostenabrechnungen für die Immobilien vorliegen, sind 
bisher im Jahr 2023 lediglich 253 EUR verbucht.  
 
Als Wesentlichkeitsgrenze für die im Muster 9 zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO 
darzustellenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden 10.000 
EUR für die Gemeinde St. Egidien angesetzt.  
 
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2025 Aufwendungen für die 

5-Jahr- i.H.v. 77.000 EUR vorgesehen.  
 
Die planmäßigen Abschreibungen werden 2025 mit 630.500 EUR veranschlagt. Die 
dazu gehörenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden entsprechend 
abgebildet.  
Mittelfristig steigt der Wert für die Abschreibungen des Neuvermögens aufgrund von 
neuen Investitionen, dafür sinkt der Wert für die Altabschreibungen. 
 
Die Zinsaufwendungen sinken in 2025 auf 25.400 EUR aufgrund der vorteilhaften 
Zinsentwicklung. Mittelfristig sinken die Zinsen aufgrund von Tilgungsleistungen. 
 
Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2023 
von 5.408.839,95 EUR auf 5.776.200 EUR und setzen sich wie folgt zusammen: 
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Vorl. IST in 
EUR 

Ansatz in 
EUR 

 

Konto Bezeichnung 2023 2025  

 Produkt 11.1.1.01 Gemeindeorgane 

      
4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-

bände  Verwaltungsumlage  
309.762,71 766.200  

    4318000   Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 500  

 Produkt 28.1.0.01 Kulturelle Veranstaltungen 

      4317000 Zuschüsse an private Unternehmen 2.009,88 1.600  

 Produkt 28.1.0.04 Vereinsförderung (außer Sport- und Jugendvereine) 

      4317000 Zuschüsse an private Unternehmen 4.083,26 1.800  

          Produkt 33.1.1.01 Förderung der Seniorenarbeit  

    431700 Zuschüsse an private Unternehmen 720 600  

 Produkt 36.1.2.01 Förderung von Kindern in Tagespflege 

      4317010 Weiterleitung Landeszuschuss 7.086,31 0,00  

      4317011 Gemeindeanteil 2.705,76 0,00  

      4317014 Weiterleitung Elternbeiträge 4.732 0,00  

           Produkt 36.6.1.01 Förderung der Jugendarbeit  

    4317000 Zuschüsse an private Unternehmen 200 0,00  

 Produkt 42.1.0.01 Förderung von Sportvereinen 

      4317000 Zuschüsse an private Unternehmen 400 400  

 Produkt 57.1.0.01 Zweckverband Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" 

      4313000 Zuweisungen an Zweckverbände  0,00 0,00  

 Produkt 61.1.0.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 

      4341000 Gewerbesteuerumlage 452.270,81 462.200  

      4372100 Kreisumlage 1.318.282,21 1.327.900  

    4391100 Aufw. aus Grundsteuerausgleich  131.794,64 125.000  

    4391200 Aufw. aus Gewerbesteuerausgleich  3.174.792,37 3.090.000  

                5.408.839,95 5.776.200  

Tabelle 6 - Transferaufwendungen 
 
Hinweis: In dem Betrag Verwaltungsgemeinschaftsumlage vorl. IST 2023 ist ein 
Teilbetrag für das Jahr 2023 i.H.v. 380.500 EUR noch offen. 
Die Gewerbesteuerumlage verhält sich proportional zu den geplanten 
Gewerbesteuereinnahmen. Die Bundes- und Landesvervielfältiger bleiben konstant 
bei 35 % der Gewerbesteuermessbeträge, der Hebesatz bei 390%.  
  

 (Konto 4391200), die die 
Gemeinde St. Egidien zum Zweck der Beteiligung der Stadt Lichtenstein am 
Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde St. Egidien leistet, wurden entsprechend 
der oben stehenden Tabelle in den Haushaltsplan aufgenommen.  
 
Die Kreisumlage wurde mit 33,96% der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraftmess-
zahl, allgemeine Schlüsselzuweisung) zum Ansatz gebracht.  
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören u.a. sonstige Personal- und 
Versorgungsaufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, 
Geschäftsaufwendungen wie beispielsweise Büromaterial und Versicherungen sowie 
Erstattungen und Säumniszuschläge. Sie werden 2025 mit insgesamt 415.350 EUR 
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veranschlagt. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen werden 
95.800 EUR veranschlagt.  
 
Im außerordentlichen Ergebnis sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften die 
Erträge und Aufwendungen zu erfassen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und 
Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen nicht anzunehmen ist, 
dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In Sachsen sind Aufwendungen aus 
der Veräußerung von Vermögen außerordentlich zu planen. Hier wird der Buchwert 
veranschlagt, 2025 sind das 7.500 TEUR.  
 
Der Ergebnishaushalt 2025 ist ausgeglichen. Es ergibt sich ein negatives Gesamt-
ergebnis in Höhe von -297.400 EUR. Die Gemeinde macht von der Möglichkeit Ge-
brauch und veranschlagt in jedem Planjahr die Nettowertänderung des Altanlagever-
mögens zur Verrechnung mit dem Basiskapital, um die negativen Gesamtergebnisse 
aller Haushaltsjahre zu verringern. Die Abschreibungssalden reichen in den Haus-
haltsjahren 2025, 2027 und 2028 aus, um positiv veranschlagte Gesamtergebnisse zu 
erzielen. In diesen Jahren können voraussichtlich Ergebnisrücklagen gebildet werden. 

Ergebnisses verwendet, um den Fehlbetrag zu decken. 
 
Das Basiskapital zum 31.12.2012 (vom Gemeinderat festgestellt) beträgt 
21.636.840,95 EUR. 
 
Für 2024 und die Folgejahre sind keine Ergebnisabführungen des Eigenbetriebes an 
den Gemeindehaushalt veranschlagt. 
 
 
2.2 Der Gesamtfinanzhaushalt 
 
Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt entstehen 
aufgrund der nicht zahlungswirksamen Erträge bzw. Aufwendungen sowie den nicht 
ertragswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Es handelt sich bei den Erträgen 
/ Einzahlungen um die Veranschlagung von Grundsteuer B für eigene Objekte in Höhe 
von 2.800 EUR, die zwar Ertrag aber keine Einzahlung darstellen. Die Auflösung der 
Sonderposten in Höhe von 225.600 EUR stellen ebenfalls Erträge aber keine 
Einzahlungen dar.  
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Hinweis:  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass letztmalig 2021 Betriebskosten für die vom 
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft St. Egidien verwalteten gemeindlichen Objekte 
gezahlt wurden. Bisher liegen keine Anforderungen bzw. Abrechnungen oder 
Planzahlen ab 2022 vor. In dem vorliegenden Haushaltsplan sind neben den jährlichen 
Mieten und Betriebskosten im Jahr 2025 zusätzlich 500 TEUR für Zahlungen aus den 
Vorjahren enthalten. 
 
In den jeweiligen Haushaltsjahren sind spätestens im Rahmen der Jahresabschlüsse 
noch die Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen einzubuchen. 
 
Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen an den Zweckverband 

sind im Planjahr und den Folgejahren nicht 
enthalten. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses GR 19/21 vom 
24.06.2021 hat die Gemeinde St. Egidien mit Schreiben vom 01.07.2021 ihre 

wichtigem Grund und unter Berufung auf Treu und Glauben mit sofortiger Wirkung 
außerordentlich gekündigt.  
Im Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes im Verfahren Az. 4 A 241/23 vom 
13.08.2025 wurde die Klage der Gemeinde St. Egidien zur Beendigung der 
Mitgliedschaft abgewiesen. Das Urteil ist bis dato nicht rechtskräftig. 
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Die folgende Tabelle zeigt den mittelfristigen Finanzhaushalt: 
 
Jahr Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit 9.193.333 10.533.900 10.065.850 9.563.100 9.882.350 10.030.150

Steuern und ähnliche Abgaben 7.361.522 8.467.200 7.549.850 7.685.350 7.833.300 7.976.150
darunter:  Grundsteuern A, B, C und D 526.017 532.000 524.350 524.350 524.350 524.350
darunter: Gewerbesteuer 5.040.089 6.100.000 5.150.000 5.250.000 5.350.000 5.450.000
darunter: Einkommensteueranteil 1.283.052 1.298.200 1.290.000 1.320.100 1.364.150 1.435.300
darunter: Umsatzsteueranteil 506.899 531.000 580.000 585.400 589.300 561.000
Zuwendungen und Umlagen für lfd Verwaltungstätigkeit 1.165.725 1.085.300 1.221.700 829.600 996.100 996.100
darunter:  allgemeine Schlüsselzuweisungen 330.895 258.100 345.600 0,00 166.500 166.500
sonstige allgemeine Zuweisungen 1.295 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 253.782 247.100 289.200 280.200 280.200 280.200
privatrechtliche Leistungsentgelte 173.921 517.100 546.200 552.500 557.300 562.250
Kostenerstattungen und -umlagen 55.199 35.100 263.550 35.100 35.100 35.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 47.806 47.800 62.800 47.800 47.800 47.800
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 135.379 134.300 132.550 132.550 132.550 132.550
Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit 8.283.087 10.909.000 13.965.900 9.845.450 9.762.200 9.944.550
darunter:
Personalauszahlungen 1.715.087 2.110.500 2.138.250 2.110.300 2.155.650 2.311.550
Versorgungsauszahlungen 5.070 5.500 5.650 5.700 5.800 5.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.341.290 1.285.250 1.843.550 1.257.350 1.202.150 1.207.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 8.313 31.700 25.400 23.700 21.750 20.150
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.762.551 7.157.750 9.537.700 6.032.200 5.959.950 6.028.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 450.771 318.300 415.350 416.200 416.900 370.950
Zahlungsmittelsaldo aus lfd.Verwaltungstätigkeit 910.246 -375.100 -3.900.050 -282.350 120.150 85.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 72.827 597.850 615.400 2.129.350 427.450 298.450
darunter:
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 73.003 569.700 607.900 2.129.350 427.450 298.450
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Vermögensveräußerung -176 28.150 7.500 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 866.018 2.039.900 995.350 2.733.750 682.850 424.850
darunter:
Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögens 0,00 15.000 27.000 7.000 7.000 7.000
Auszahlungen für Grunderwerb 4.660 600 650 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 859.512 1.903.100 803.500 2.268.250 391.350 391.350
Auszahlungen für übrigen Vermögenserwerb 1.846 116.200 74.200 284.500 284.500 26.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 25.000 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 5000 65.000 174.000 0,00 0,00
Zahlungsmittelsaldo aus Învestitionstätigkeit -793.191 -1.442.050 -379.950 -604.400 -255.400 -126.400
Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender 
Verwaltungs- und Investitionstätigkeit 117.055 -1.817.150 -4.129.000 -1.010.750 -135.250 -40.800
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Investtitionskrediten 101.249 120.000 122.250 123.300 94.300 85.100
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -101.249 -120.000 -122.250 -123.300 -94.300 -85.100
Änderung des Finanzmittelbestandes im HH-Jahr 15.806 -1.937.150 -4.402.250 -1.010.050 -229.550 -125.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlung für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im HH-Jahr 15.806 -1.937.150 -4.402.250 -1.010.050 -229.550 -125.900

Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Beginn des 
Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite) 0,00 0,00 4.488.100 779.700 -354.350 -583.900
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende 
des Haushaltsjahres 15.806 -1.937.150 85.850 -924.200 -1.153.750 -1.279.650  
Tabelle 7 - Finanzhaushalt mittelfristig 
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Für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ist es erforderlich, dass im Finanzhaushalt des 
Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß 
§ 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa SächsGemO 
ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des 
Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 
gedeckt werden kann. Verfügbare liquide Mittel können zur Deckung verwendet 
werden. Demnach ist die Gesetzmäßigkeit gem. § 72 Abs. 4 SächsGemO im Jahr 
2025 gegeben. Nach dem vorliegenden Haushaltsplan sind ab dem Jahr 2026 die 
liquiden Mittel nicht mehr ausreichend, um den Finanzbedarf zu decken.  
 
2.3 Ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes 
 
In den folgenden Tabellen werden wesentliche Positionen des Finanzhaushaltes über 
mehrere Jahre dargestellt um die Entwicklung der einzelnen Positionen zu 
verdeutlichen. Dabei werden die tatsächlichen Zahlungen (Finanzstatistik) in den 
jeweiligen Jahren abgebildet. Im Haushaltsjahr 2025 ist der entsprechende Planwert 
angegeben. Die Werte des Ergebnishaushaltes können aus den o.g. Gründen 
gegebenenfalls abweichen. 
 

Summe Einz. 
Einkommensteuer-
anteilen

Summe Einz. 
Umsatzsteuer-
anteilen

Summe Einz. 
Grundsteuer A

Summe Einz. 
Grundsteuer B

Summe Einz. 
Hundesteuer

IST 2015 in EUR 817.511 212.172 15.947 411.897 5.868
IST 2016 in EUR 865.773 231.818 14.565 407.990 5.588
IST 2017 in EUR 921.314 280.994 14.162 157.227 5.272
IST 2018 in EUR 1.010.497 433.466 14.340 322.128 5.505
IST 2019 in EUR 1.080.532 503.714 24.815 392.542 5.560
IST 2020 in EUR 1.015.778 539.433 14.266 498.617 5.714
IST 2021 in EUR 1.142.986 563.216 18.100 513.375 5.583
IST 2022 in EUR 1.118.876 523.702 16.770 520.766 5.822
IST 2023 in EUR 1.283.052 506.899 15.431 510.586 5.466
IST 2024 in EUR 1.245.635 562.656 17.034 520.482 5.349
Plan 2025 in EUR 1.290.000 580.000 16.350 508.000 5.500  
Tabelle 8 - Einzahlungen aus Steuern von 2015 bis 2025 
 
Die Gemeinde St. Egidien beteiligt die Stadt Lichtenstein/Sa. am Aufkommen an 
Gewerbesteuer und Grundsteuer B auf der Grundlage der Satzung des 

 
 
In den Jahren 2017 bis 2024 entwickelten sich die Finanzbeziehungen in Bezug auf 
die Gewerbesteuer und die Schlüsselzuweisungen wie folgt: 
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Summe Einz. 
Gewerbesteuer 
& -zinsen

Summe Ausz. an 
Stadt 
Lichtenstein/Sa. 
zu deren 
Beteiligung an 
Gewerbesteuer- 
& -zinseinnahmen 

Aufwand 
Gewerbesteuer-
umlage

Summe Ausz. 
Gewerbesteuer-
umlage nach § 6 
GemFinRefG

Summe Einz. 
Schlüsselzuweisung                       
nach § 9 SächsFAG 

IST 2017 in EUR 2.626.871 4.028.384 -125.133 86.076 217.711
IST 2018 in EUR 3.882.862 2.537.301 109.076 20.273 1.424.863
IST 2019 in EUR 3.707.571 2.334.067 122.744 13.233 490.426
IST 2020 in EUR 3.110.529 1.942.617 278.320 330.602 -4.208
IST 2021 in EUR 4.667.122 2.879.130 415.427 383.501 295.476
IST 2022 in EUR 4.167.560 2.477.708 367.068 358.659 246.983
IST 2023 in EUR 5.036.631 2.562.545 452.271 487.450 330.895
IST 2024 in EUR 8.388.124 2.792.200 752.889 391.918 258.092
Plan 2025 in EUR 5.159.000 6.389.700 462.200 462.200 345.600  
Tabelle 9  Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung von 2017 bis 2025 
 
Anmerkung: Ab 2020 wurde die Verwaltungsvorschrift Kommunale 
Haushaltssystematik (VwV KomHSys) derart geändert, dass der Grund- und 
Gewerbesteuerausgleich mit der Stadt Lichtenstein/Sa. das Zweckverbandsgebiet 

Transferaufwendungen zu buchen sind. Vor 2020 wurden sie den Realsteuern 
zugeordnet und somit die Einzahlungen um die Auszahlungen für Gewerbesteuern 
vermindert. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird in der vorliegenden Tabelle im IST 
2019 die Summe der Gewerbesteuereinzahlungen inkl. der Weiterleitungsbeträge an 
die Stadt Lichtenstein/Sa. dargestellt. Im Jahr 2019 entfiel die Gewerbesteuerumlage 
auf den saldierten Betrag. 
 

Lichtenstein/Sa. zu deren Beteiligung an Gewerbesteuer und -zinsen
Nachzahlungen aus dem Jahr 2024 i.H.v. 3.299.700 EUR enthalten. 
 

wesentlichen Ein- den Auszahlungspositionen gegenübergestellt. Abschreibungen 
und aufzulösende Sonderposten für die Gebäude und Vermögensgegenstände der 
Einrichtung werden hier nicht abgebildet, da diese keine Zahlungen sind.  
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Summe Ausz. Personal- 
& Sachkosten Kita 
Kinderwelt (ohne 
Verpflegung)

Summe Einz. Zuschüsse 
vom Freistaat und 
Landkreis für Kita 
Kinderwelt

Summe Einz. 
Elternbeiträge für 
Kita Kinderwelt

IST 2015 in EUR 208.824 284.677 172.289

IST 2016 in EUR 606.923 329.229 210.812

IST 2017 in EUR 1.171.310 434.412 253.470

IST 2018 in EUR 1.245.737 485.716 249.083

IST 2019 in EUR 1.255.242 563.423 232.753

IST 2020 in EUR 1.300.594 601.383 173.904

IST 2021 in EUR 1.271.468 591.769 175.113

IST 2022 in EUR 1.435.974 548.847 215.921

IST 2023 in EUR 1.599.786 621.501 236.238

IST 2024 in EUR 1.690.976 649.284 269.003

Plan 2025 in EUR 1.894.150 650.000 269.000  
Tabelle 10  Wesentliche Ein- und Auszahlungspositionen der Kita Kinderwelt von 2015 bis 2025 
 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Auszahlungen die Kreisumlage 
und der Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft. 
 
 

Einwohnerzahl  
zum 30.06. des  
Vorjahres

Summe Ausz. 
Kreisumlage

Betrag 
Kreisumlage 
pro EW

Betrag 
Verwaltungsgemein-
schaftsumlage

Betrag 
Verwaltungsgemein- 
schaftsumlage pro 
EW

IST 2015 in EUR 3.325 1.025.931 308,55 436.642,00 131,32

IST 2016 in EUR 3.309 773.589 233,78 450.276,00 136,08

IST 2017 in EUR 3.282 907.295 276,45 270.165,60 82,32

IST 2018 in EUR 3.250 766.950 235,98 693.475,40 213,38

IST 2019 in EUR 3.261 922.927 283,02 600.499,00 184,15

IST 2020 in EUR 3.306 1.100.908 333,00 601.867,00 182,05

IST 2021 in EUR 3.238 1.031.718 318,63 642.974,00 198,57

IST 2022 in EUR 3.228 1.140.707 353,38 651.396,00 201,80

IST 2023 in EUR 3.171 1.318.282 415,73 309.762,71 97,69

IST 2024 in EUR 3.161 1.283.777 406,13 700.705,00 221,67

Plan 2025 in EUR 3.126 1.327.900 424,79 1.146.700,00 366,83  
Tabelle 11  Überblick Kreisumlage und Umlage Verwaltungsgemeinschaft 2015 bis 2025 
 
3 Investitionsmaßnahmen 2025 und mittelfristig 
 
Der Finanzhaushalt wurde aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm entwickelt. 
Förderfähige Maßnahmen wurden einnahme- und ausgabeseitig auf der Grundlage 
der bereits gestellten bzw. zu stellenden Fördermittelanträge veranschlagt. Die 
Einzahlungen (E) und Auszahlungen (A) in den Produkten gliedern sich wie folgt: 
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Tabelle 12 - Investitionsplanung mittelfristig 
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Die investive Schlüsselzuweisung 2025 beträgt 0 EUR. Zur Stärkung der investiven 
Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach der 
Eckpunktevereinbarung in den Jahren 2025 und 2026 aber eine Investitionspauschale 
i.H.v. je 73.700 EUR. Die Investitionspauschale kann für Maßnahmen analog der 
investiven Schlüsselzuweisungen eingesetzt werden.  
Die Einzahlungen sind zunächst im Produkt 611001 (Steuern und allgemeine 
Zuweisungen) veranschlagt. 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 2.914.950 EUR festgesetzt. Die aus 
den Verpflichtungsermächtigungen resultierenden Auszahlungen werden nicht über 
Kredite finanziert.  
 
Für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen in 

ng 
von 8 Balkonanlagen bei dem Wohngebäude August-Bebel-Straße 41-
Haushaltssatzung veranschlagt. Diese werden im Eigenbetrieb kreditfinanziert.  
 
In der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen für Kreditaufnahmen und die 
Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung enthalten.  
 
 
Planjahr 2025 2026 2027 2028

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
kreditähnlichen Rechtsgeschäften

122.250 123.300 94.300 85.100

Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit -122.250 -123.300 -94.300 -85.100

in EUR

 
Tabelle 13 - Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit mittelfristig 
 
 
Die Finanzierung der Tilgungsauszahlungen wird 2025 aus dem Bestand an liquiden 
Mitteln finanziert. Eine vollständige Deckung der Tilgung durch den 
Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist voraussichtlich ab dem 
Jahr 2027 möglich.  
 
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt rd. 12 Jahre. 
 
Die durchschnittlich Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2025 beträgt 
44 Jahre. 
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4 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Umlagen und Formen der 
kommunalen Zusammenarbeit 
 
4.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler 
Zusammenarbeit 
 
Produkt-Sachkonto Maßnahme haushaltswirtschaftliche 

Auswirkung 2025 in EUR
611001-4372100 Kreisumlage 1.327.900
111101-4312000 Umlage Verwaltungsgemeinschaft 766.200  
Tabelle 14 - Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus Formen kommunaler Zusammenarbeit 
 
 
4.2 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen 
und Zweckverbänden 
 
 

Tabelle 15 - Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus unmittelbaren Beteiligungen und 
Zweckverbänden 
 
Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und rechtlichen Situation des Zweckverbandes 

wird auf folgende als Anlage beigefügte Dokumente hingewiesen: 
 
- Einwendung vom 04.09.2025, Gz. 621.95:100-1 gegen den Entwurf einer 

Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete "Am 
Auersberg/Achat" für das Jahr 2025 

Höhe der
haushalts-
wirtschaft-

lichen 
Auswirkung 

2024
in EUR

Höhe der
haushalts-
wirtschaft-

lichen 
Auswirkung 

2025
in EUR

Produkt Maßnahme

A: Eigenbetriebe
Eigenbetrieb 
Immobilienwirtchaft

0,00 0,00 111306 keine Ergebnisabführung oder -
ausschüttung 2024/2025 

B: Kommunale Zweckverbände
Zweckverband 
Gewerbegebiete "Am 
Auersberg/Achat"

0,00 0,00 571001 Zahlung Verbandsumlage 

Regionaler Zweckverband 
Wasserversorgung Bereich 
Lugau/Glauchau

0,00 0,00 keine Verbandsumlage geplant

Abwasserzweckverband 
Lungwitztal-Steegenwiesen

0,00 0,00 keine Verbandsumlage geplant

Kommunaler Zweckverband 
Stadtbeleuchtung

0,00 0,00 keine Verbandsumlage geplant

C: Vereine/Vereinigungen/ Verbände
Kommunaler 
Arbeitgeberverband 
Sachsen e.V.

800 800 111201 Verbandsumlage

Sächsischer Städte- und 
Gemeindetag

2.350 2.450 111201 Mitgliedsbeitrag

HOT-ABS mbH 0,00 0,00 kein Zuschuss geplant

 25



 

Seite 23 
 

- Einwendung vom 04.09.2025, Gz. 621.95:100-2 gegen den Entwurf einer 
Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete "Am 
Auersberg/Achat" für das Jahr 2025 

- Einspruch vom 30.09.2025 gegen den Beschluß der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" vom 09.09.2025 
betreffend die Einwendung vom 04.09.2025, Gz. 621.95:100-1 

- Einspruch vom 30.09.2025 gegen den Beschluß der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" vom 09.09.2025 
betreffend die Einwendung vom 04.09.2025, Gz. 621.95:100-2 

- Einspruch vom 30.09.2025 gegen den Beschluß der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" vom 09.09.2025 
betreffend eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 

 
 
Mit dem als Anlage beigefügten Beschluß GR 43/25 vom 11.09.2025 hat der 
Gemeinderat entschieden, nach § 17 Abs. 1 S. 1 der auf den Seiten 10 bis 15 der 
Ausgabe 12a/94 des Amtsblattes des Landkreises Chemnitzer Land vom 20.12.1994 
abgedruckten Fassung der Verbandssatzung die Auflösung des Zweckverbandes 
Gewerbegebiete "Am Auersberg/Achat" zu verlangen. 
 

4.3 Mittelbare Beteiligungen und Zweckverbände 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 16 - Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus mittelbaren Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhe der
haushaltsw irtschaft-
lichen Ausw irkung 

2025
in EUR

Produkt Maßnahme

Zw eckverband Fernw asser Südsachsen 0,00

Industriegesellschaft St. Egidien mbH i. L. 0,00

Südsachsen Wasser GmbH 0,00

Mobile Schlammentw ässerungs- und
Entsorgungsgesellschaft mbH

0,00

Westsächsische Abw asserentsorgungs-
und Dienstleistungsgesellschaft mbH

38.600 541001 Straßenentw ässerungs-
kosten 

Ausbildungsverbund Versorgungs-
w irtschaft Südsachsen gGmbH

0,00

Südsachsen Wasser GmbH 0,00
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5 Entwicklung der Verbindlichkeiten 
 
       - jeweils zum Jahresende  
 

Art der Verbindlichkeiten 

Stand zum 
Beginn des 
Vorjahres 

2024 

voraussichtli-
cher Stand zu 

Beginn des 
Haushaltsjah-

res 
2025 

voraussichtli-
cher Stand zum 
Ende des Haus-

haltsjahres 
2025 

Umschuldun-
gen im 

Haushaltsjahr 
2025 

      EUR EUR EUR EUR 
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Wertpapierschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 986.550 1.411.550 1.289.300 0,00 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 
513.600 498.050 400.000 0,00 

5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften und Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom-
men (nur Hypotheken-, Grund- und Ren-
tenschulden sowie Restkaufgelder und Fi-
nanzierungsleasing) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Summe der Verbindlichkeiten nach 
Nummern 1 bis 5 

1.500.150 1.909.600 1.689.300 0,00 

6. Verschuldung der rechtlich unselbstständi-
gen und selbstständigen Einrichtungen 
und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmit-
telbare und mittelbare Eigengesellschaf-
ten) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei 
der Gemeinde bestehen) 

903.600 662.550 527.050 0,00 

  
Summe der Verbindlichkeiten nach 
Nummern 1 bis 6 

2.403.750 2.572.150 2.216.350 0,00 

7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Ge-
währverträgen und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabelle 17 - Entwicklung der Verbindlichkeiten 
 
Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen der Gemeinde St. Egidien wird voraussichtlich 
zum 31.12.2025 1.289.300 EUR betragen. Es ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung 
von rd. 412 EUR (3.126 Einwohner zum 30.06.2024 Quelle: Statistisches Landesamt). 
Berücksichtig man die voraussichtlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 540 EUR.   
 
Im Haushaltsplan 2025 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. 
 
Erläuterung zum Muster 20  Stand der Rückstellungen 
Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften betreffen die Klage bezüglich der 
Straßenentwässerungskosten gegenüber dem AZV (AZ 650.7:3 37.738 Euro und AZ: 
650.7:4 81.880 Euro) sowie die Rückstellung nach dem 
Verkehrsflächenbereinigungsgesetz i.H.v. 12.700 Euro. Es wurden weitere 
Rückstellungen für Straßenentwässerungskosten in Höhe von 38.600 Euro pro Jahr 
ab dem Haushaltsjahr 2012 aufgenommen. 
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Die Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur 
Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich 
begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie 
erheblich sind, betreffen zum einen Rückstellungen für noch nicht geprüfte 
Jahresabschlüsse ab 2014 und zum anderen die offenen Umlagen an den 

für  
2021 i.H.v. 234.390 EUR. Für offene Mieten und Betriebskosten gegenüber dem 
Eigenbetrieb werden zum 01.01.2025 insgesamt 660 TEuro zurückgestellt. Davon sind 
2025 500 TEUR zur Auszahlung eingeplant. 
 
 
6 Kassenlage im Vorjahr  
 
 

31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024

Kontostand 1.453.245,00 819.110,00 1.68.895 875.970,00 988.105,00
Festgeld 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Höchstbetrag der 
Kassenkredite 2.181.800,00

in EUR

 
Tabelle 18 - Darstellung der Kassenlage des Vorjahres 
 
 

2025
Veranschlagte Auszahlungen für laufende 
Verwaltungstätigkeit 

davon 20%:  genehmigungsfreier Kassenkredit  
Tabelle 19 - Berechnung des Kassenkredites 2025 
 
 
Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Kassenkreditrahmen i.H.v. 2.793.150 EUR in die 
Haushaltssatzung aufgenommen. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, weil er 1/5 
der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 84 Abs. 3 SächsGemO) nicht 
übersteigt.  
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7 Bevölkerungsbewegung (Geburten/Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge) 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde St. Egidien. 
Bei künftigen wirtschaftlichen Entscheidungen sollte die Entwicklung der 
Einwohnerzahlen angemessen berücksichtigt werden. 
 
 

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Eingangs-
bestand 
01.01 

3.432 3.337 3..426 3.360 3.309 3.303 3.284 3.226 3.310 3.285 3.256 3.230 3.194 

Lebend-
geborene  

19 25 29 29 31 24 23 30 21 24 32 26 10 
 

Gestorbene  45 30 47 31 32 26 27 44 34 41 33 36 13 
Überschuss 
der Lebend-
geborenen 
bzw. 
Gestorbene
n (-) 

 
 
-26 

 
 
-5 

 
 
-18 

 
 
-2 

 
 
-1 

 
 
-2 

 
 
-4 

 
 
-14 

 
 
-13 

 
 
-17 

 
 
-1 

 
 
-10 

 
 
-3 

Zuzüge  
113 154 102 107 128 119 89 224 134 173 176 148 87 

Fortzüge  
182 144 149 150 133 136 143 126 146 185 201 174 117 

Überschuss 
der Zuzüge 
bzw.  
Fortzüge (-) 

 
-69 

 
10 

 
-47 

 
-43 

 
-5 

 
-17 

 
-54 

 
+98 

 
-12 

 
-12 

 
-25 

 
-26 

 
-30 

Bevölkerung 
31.12. 

3.337 3.342 3.360 3.309 3.303 3.284 3.226 3.310 
 

3.285 3.256 3.230 3.194 3.152 

Tabelle 20 - Fortschreibung der Bevölerkung der Gemeinde St. Egidien vom 01.01. bis 31.12. 
 
 
Quelle: Datenerhebung der Gemeinde St. Egidien durch die erfüllende Gemeinde zum 24.10.2024 
Hinweis: Abweichungen können sich aus verspätet gemeldeten Zu- oder Fortzügen bzw. Sterbefällen 
ergeben. 
 
 
8 Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen 
Fehlbeträge 
 
Das dem Haushaltsplan beigefügte Muster 21 zeigt die Entwicklung des Basiskapitals, 
der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge. Grundlage dafür bilden die 
Jahresabschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre sowie die Haushaltsplanung bis 
zum Jahr 2028. Der Jahresabschluss 2012 ist der letzte festgestellte Jahresabschluss 
der Gemeinde St. Egidien. Als Grundlage für die Ermittlung des Basiskapitals zum 
31.12.2021 dient eine Hochrechnung auf der Grundlage der vorläufigen 
Ergebnisrechnungen der einzelnen Haushaltsjahre. Es wird darauf hingewiesen, dass 
diese Hochrechnung erheblich von dem tatsächlichen Ergebnis abweichen kann.  
 
Aufgrund der rückständigen Jahresabschlüsse, kann keine seriöse Aussage zu 
etwaigen Rücklagen gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO ( -Effekt) 
getroffen werden. 

 
 

 29



 31



 32



 33



 34



 35



 36



 37



 38



 39



 40



 41



 42



 43



 44



 45



 46



 47



 48



 49



 51



 52



 53



 54



 55



 56



 57





 59



 60



 61





 63





 65



 67



 68



 69



 70



 71



 72



 73



 74



 75



 77



 78



 79



 80



 81



 82



 83



 84



 85



 86



 87



 88



 89



 90



 91



 92



 93



 94



 95



 96



 97



 98



 99



 10
0



 10
1



 10
2



 10
3



 10
4



 10
5



 10
6



 10
7



 10
9



 11
1



 11
2



 11
3



 11
5



 11
7



 119



 120



 121



 122



 123



 124



 125



 126



 127



 12
9



 13
0



 13
1



 13
2



 13
3



 13
4



 13
5



 13
6



 13
7



 13
8



 13
9



 14
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 15
1
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 15
4



 15
5



 15
6



 15
7



 15
8



 15
9



 16
0



 16
1



 16
2



 16
3



 16
4



 16
5



voraussichtlicher 
Stand zu

Beginn des 
Haushaltsjahres

2025

EUR

1. 0

2. 0

3. 1.411.550

4. 498.050

5. 0

1.909.600

6. 662.550

2.572.150

7. 0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen 
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und 

der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Mandant: Gemeinde St. Egidien Muster 18

Planjahr: 2025 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften

0 0 0

Verschuldung der rechtlich 
unselbstständigen und selbstständigen 
Einrichtungen und Unternehmen 
(Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare 
Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne 
Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)

903.600 527.050 0

Summe der Verbindlichkeiten nach 
Nummern 1 bis 6

2.403.750 2.216.350 0

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften und Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- 
und Rentenschulden sowie Restkaufgelder 
und Finanzierungsleasing)

0 0 0

Summe der Verbindlichkeiten nach 
Nummern 1 bis 5

1.500.150 1.689.300 0

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 986.550 1.289.300 0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

513.600 400.000 0

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0 0 0

Wertpapierschulden 0 0 0

Art der Verbindlichkeiten
Stand zum Beginn 

des Vorjahres
2024

voraussichtlicher 
Stand zum
Ende des 

Haushaltsjahres
2025

Umschuldungen 
im

Haushaltsjahr
2025

EUR EUR EUR
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

 16
7



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

 16
9



  In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.
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Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der 
Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge 
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 17
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(Anlage zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

11.1 Verwaltungssteuerung und -service
111101 Gemeindeorgane 1

111201 Zentrale Dienste 1

111305 Bebautes und unbebautes
Grundvermögen

1

111306 Beteiligungsmanagement 1

111614 Bauhof 1

12.1 Statistik und Wahlen
121201 Statistik, Wahlen 1

12.2 Ordnungsangelegenheiten
122101 Allgemeine Öffentliche Ordnung und

Sicherheit
1

12.6 Brandschutz
126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr 1

21.1 Grundschulen
211101 Bergschule St. Egidien - Grundschule in

öffentlicher Trägerschaft
1

21.5 Mittelschulen
215101 Mittelschule St. Egidien - Mittelschule in

gemeindlicher Trägerschaft
1

215201 Achatschule St. Egidien - Mittelschule in
freier Trägerschaft

1

25.2 Nichtwissenschaftliche Museen,
Sammlungen

252001 Heimatmuseum 1

27.2 Bibliotheken
272001 Gemeindebücherei 1

28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
281001 Kulturelle Veranstaltungen 1

281004 Vereinsförderung (außer Sport- und
Jugendvereine)

1
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(Anlage zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

31.3 Hilfen für Asylbewerber
313201 Sachleistungen Kriegsflüchtlinge 1

33.1 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege

331101 Förderung der Seniorenarbeit 1

36.1 Förderung von Kindern in
Tagespflege/Übernahme Elternanteil

361201 Förderung von Kindern in Tagespflege 1

36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
365101 Kindertageseinrichtung "Kinderland"

(alt)
1

365102 Kindertageseinrichtung "Hort der
Bergschule St. Egidien" (alt)

1

365103 Kindertageseinrichtung "Kinderwelt" 1

365104 Betreute Kinder außerhalb der eigenen
Kommune

1

365201 Kindertageseinrichtung "Zwergenstube" 1

365202 Kindertageseinrichtung "Kleine
Strolche"

1

36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
366101 Förderung der Jugendarbeit 1

42.1 Förderung des Sports
421001 Förderung von Sportvereinen 1

42.4 Sportstätten und Bäder
424101 Jahn-Turnhalle 1

424102 Schulsportturnhalle und Schulsportplatz 1

424103 Sportplatz "Am Mühlgraben" 1

424104 Sportplatz Kuhschnappel 1

424105 Turnhalle Lobsdorf 1

424106 Kraftsporthalle 1

51.1 Räuml. Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen/Flurneuordnung

511003 Zweckverband Gewerbegebiete "Am
Auersberg/Achat"

1

511101 Planungs-, Entwicklungs- und
Sanierungsmaßnahmen

1

51.2 Flächen- und grundstücksbezogene
Daten und Grundlagen

512001 Grundstücksneuordnung,
Baulandumlegung

1
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(Anlage zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

53.1 Elektrizitätsversorgung
531001 Sicherstellung der

Elektrizitätsversorgung
1

53.2 Gasversorgung
532001 Sicherstellung der Erdgasversorgung 1

53.5 Kombinierte Versorgung
535001 Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 1

53.8 Abwasserbeseitigung
538001 Erfüllung der

Abwasserbeseitigungspflicht
1

54.1 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen außerhalb von

Gewerbegebieten
1

541002 Gemeindestraßen innerhalb von
Gewerbegebieten

1

54.3 Staatsstraßen
543001 Staatsstraßen 1

54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
545101 Straßenreinigung außerhalb von

Gewerbegebieten
1

545102 Straßenreinigung innerhalb von
Gewerbegebieten

1

545201 Winterdienst an Gemeindestraßen
außerhalb von Gewerbegebieten

1

545202 Winterdienst an Gemeindestraßen
innerhalb von Gewerbegebieten

1

545301 Winterdienst an Kreisstraßen 1

545401 Winterdienst an Staatsstraßen 1

55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
551002 Spielplätze 1

55.2 Öffentliche Gewässer und
Wasserbauliche Anlagen

552003 Grundwasserschutz, Hochwasserschutz 1

55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
553001 Gemeindlicher Friedhof 1

553101 Förderung nichtgemeindlicher Friedhöfe 1

55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
554001 Allgemeine Schutz-, Pflege- und

Entwicklungsmaßnahmen im
Naturschutz

1

57.1 Wirtschaftsförderung
571001 Zweckverband Gewerbegebiete "Am

Auersberg/Achat"
1

 177



(Anlage zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

2

61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2

61.3 Abwicklung der Vorjahre
613001 Abwicklung der Vorjahre 2

71.1 Besondere Schadensereignisse
Innere Verwaltung

711001 Besondere Schadensereignisse im
Bereich "Innere Verwaltung"

1

71.2 Besondere Schadensereignisse
Sicherheit und Ordnung

712121 Besondere Schadensereignisse
Wahlen

1

712601 Besondere Schadensereignisse
Brandschutz und Gefahrenabwehr

1

712801 Ortsfestes Behelfs-Impfzentrum 1

72.1 Besondere Schadensereignisse
Schulen

721111 Besondere Schadensereignisse
Grundschulen

1

73.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
736120 Besondere Schadensereignisse im

Bereich " Tagespflege"
1

736510 Besondere Schadensereignisse im
Bereich " Eigene Tageseinrichtungen
für Kinder"

1

74.2 Besondere Schadensereignisse
Sportförderung

742411 Besondere Schadensereignisse
Sportstätten

1

75.4 Besondere Schadensereignisse
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

754101 Besondere Schadensereignisse
Gemeindestraßen

1
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(Anlage zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

75.5 Besondere Schadensereignisse
Natur- und Landschaftspflege

755203 Besondere Schadensereignisse
Grundwasserschutz, Hochwasserschutz

1

76.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
761001 Besondere Schadensereignisse im

Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"
2
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(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

Ergebnis Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz Haushaltsjahr

2023 2024 2025

EUR EUR EUR

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

Erträge 10.881,03 387.000 391.350

Aufwendungen 911.814,60 1.417.850 1.487.450

Saldo Erträge -
Aufwendungen -900.933,57 -1.030.850 -1.096.100

Produktgruppe 11.1
Verwaltungssteuerung und -service

Erträge 10.881,03 387.000 391.350

Aufwendungen 911.814,60 1.417.850 1.487.450

Saldo Erträge -
Aufwendungen -900.933,57 -1.030.850 -1.096.100

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Erträge 9.320,00 19.550 24.500

Aufwendungen 48.618,35 108.550 102.400

Saldo Erträge -
Aufwendungen -39.298,35 -89.000 -77.900

Produktgruppe 12.1
Statistik und Wahlen

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 9.350 3.150

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 -9.350 -3.150

Produktgruppe 12.2
Ordnungsangelegenheiten

Erträge 1.617,00 950 950

Aufwendungen 94,78 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 1.522,22 950 950

Produktgruppe 12.6
Brandschutz

Erträge 7.703,00 18.600 23.550

Aufwendungen 48.523,57 99.200 99.250

Saldo Erträge -
Aufwendungen -40.820,57 -80.600 -75.700

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Erträge 75.774,50 155.100 119.900

Aufwendungen 163.530,55 338.900 308.050

Saldo Erträge -
Aufwendungen -87.756,05 -183.800 -188.150

Produktgruppe 21.1
Grundschulen

Erträge 75.774,50 142.600 107.400
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(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

Ergebnis Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz Haushaltsjahr

2023 2024 2025

EUR EUR EUR

Aufwendungen 163.530,55 323.850 292.950

Saldo Erträge -
Aufwendungen -87.756,05 -181.250 -185.550

Produktgruppe 21.5
Mittelschulen

Erträge 0,00 12.500 12.500

Aufwendungen 0,00 15.050 15.100

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 -2.550 -2.600

Produktbereich 25
Kultur und Wissenschaft

Erträge 1.911,50 1.950 1.950

Aufwendungen 2.028,00 5.750 5.750

Saldo Erträge -
Aufwendungen -116,50 -3.800 -3.800

Produktgruppe 25.2
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Erträge 1.911,50 1.950 1.950

Aufwendungen 2.028,00 5.750 5.750

Saldo Erträge -
Aufwendungen -116,50 -3.800 -3.800

Produktbereich 27
Kultur und Wissenschaft

Erträge 472,40 550 550

Aufwendungen 440,00 2.150 2.150

Saldo Erträge -
Aufwendungen 32,40 -1.600 -1.600

Produktgruppe 27.2
Bibliotheken

Erträge 472,40 550 550

Aufwendungen 440,00 2.150 2.150

Saldo Erträge -
Aufwendungen 32,40 -1.600 -1.600

Produktbereich 28
Kultur und Wissenschaft

Erträge 0,00 300 300

Aufwendungen 9.072,46 27.400 104.400

Saldo Erträge -
Aufwendungen -9.072,46 -27.100 -104.100

Produktgruppe 28.1
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge 0,00 300 300

Aufwendungen 9.072,46 27.400 104.400

Saldo Erträge -
Aufwendungen -9.072,46 -27.100 -104.100

Produktbereich 31
Soziale Hilfen

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0
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(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 SächsKomHVO)
Mandant: 20 - Gemeinde St. Egidien
Planjahr: 2025

Ergebnis Vorvorjahr Ansatz Vorjahr Ansatz Haushaltsjahr

2023 2024 2025

EUR EUR EUR

Produktgruppe 31.3
Hilfen für Asylbewerber

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 33
Soziale Hilfen

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 1.942,36 1.600 1.600

Saldo Erträge -
Aufwendungen -1.942,36 -1.600 -1.600

Produktgruppe 33.1
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 1.942,36 1.600 1.600

Saldo Erträge -
Aufwendungen -1.942,36 -1.600 -1.600

Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 1.021.748,87 960.800 1.088.300

Aufwendungen 1.868.073,26 2.061.450 2.217.300

Saldo Erträge -
Aufwendungen -846.324,39 -1.100.650 -1.129.000

Produktgruppe 36.1
Förderung von Kindern in Tagespflege/Übernahme Elternanteil

Erträge 20.941,33 12.150 0

Aufwendungen 14.524,07 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 6.417,26 12.150 0

Produktgruppe 36.5
Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge 1.000.807,54 947.650 1.082.300

Aufwendungen 1.852.272,64 2.056.000 2.199.950

Saldo Erträge -
Aufwendungen -851.465,10 -1.108.350 -1.117.650

Produktgruppe 36.6
Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge 0,00 1.000 6.000

Aufwendungen 1.276,55 5.450 17.350

Saldo Erträge -
Aufwendungen -1.276,55 -4.450 -11.350

Produktbereich 42
Sportförderung

Erträge 14.643,21 48.050 49.250

Aufwendungen 20.807,13 134.350 128.750

Saldo Erträge -
Aufwendungen -6.163,92 -86.300 -79.500
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2023 2024 2025

EUR EUR EUR

Produktgruppe 42.1
Förderung des Sports

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 400,00 400 400

Saldo Erträge -
Aufwendungen -400,00 -400 -400

Produktgruppe 42.4
Sportstätten und Bäder

Erträge 14.643,21 48.050 49.250

Aufwendungen 20.407,13 133.950 128.350

Saldo Erträge -
Aufwendungen -5.763,92 -85.900 -79.100

Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge 17.500,36 20.000 20.000

Aufwendungen 18.632,14 22.000 30.000

Saldo Erträge -
Aufwendungen -1.131,78 -2.000 -10.000

Produktgruppe 51.1
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Flurneuordnung

Erträge 17.500,36 20.000 20.000

Aufwendungen 18.632,14 22.000 30.000

Saldo Erträge -
Aufwendungen -1.131,78 -2.000 -10.000

Produktgruppe 51.2
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Erträge 154.752,38 157.950 154.700

Aufwendungen 7.798,00 7.500 7.500

Saldo Erträge -
Aufwendungen 146.954,38 150.450 147.200

Produktgruppe 53.1
Elektrizitätsversorgung

Erträge 148.082,80 145.700 145.700

Aufwendungen 7.798,00 7.500 7.500

Saldo Erträge -
Aufwendungen 140.284,80 138.200 138.200

Produktgruppe 53.2
Gasversorgung

Erträge 6.669,58 12.250 9.000

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 6.669,58 12.250 9.000
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Produktgruppe 53.5
Kombinierte Versorgung

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Erträge 19.590,60 197.500 197.400

Aufwendungen 327.987,48 805.250 807.650

Saldo Erträge -
Aufwendungen -308.396,88 -607.750 -610.250

Produktgruppe 54.1
Gemeindestraßen

Erträge 19.506,10 197.150 197.100

Aufwendungen 260.165,46 737.150 739.450

Saldo Erträge -
Aufwendungen -240.659,36 -540.000 -542.350

Produktgruppe 54.3
Staatsstraßen

Erträge 84,50 350 300

Aufwendungen 9.575,21 10.000 9.950

Saldo Erträge -
Aufwendungen -9.490,71 -9.650 -9.650

Produktgruppe 54.5
Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 58.246,81 58.100 58.250

Saldo Erträge -
Aufwendungen -58.246,81 -58.100 -58.250

Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Erträge 32.034,09 23.950 37.550

Aufwendungen 8.000,34 80.650 111.450

Saldo Erträge -
Aufwendungen 24.033,75 -56.700 -73.900

Produktgruppe 55.1
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erträge 0,00 6.900 19.700

Aufwendungen 145,78 22.700 42.000

Saldo Erträge -
Aufwendungen -145,78 -15.800 -22.300

Produktgruppe 55.2
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Erträge 0,00 13.550 13.550

Aufwendungen 4.571,19 40.000 50.000

Saldo Erträge -
Aufwendungen -4.571,19 -26.450 -36.450
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Produktgruppe 55.3
Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge 32.034,09 3.500 4.300

Aufwendungen 3.283,37 17.950 19.450

Saldo Erträge -
Aufwendungen 28.750,72 -14.450 -15.150

Produktgruppe 55.4
Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 57.1
Wirtschaftsförderung

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge 7.120.268,22 8.787.650 7.969.800

Aufwendungen 5.096.485,11 5.812.900 5.038.500

Saldo Erträge -
Aufwendungen 2.023.783,11 2.974.750 2.931.300

Produktgruppe 61.1
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge 7.099.846,06 8.767.650 7.937.800

Aufwendungen 5.077.140,03 5.772.200 5.005.100

Saldo Erträge -
Aufwendungen 2.022.706,03 2.995.450 2.932.700

Produktgruppe 61.2
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge 20.422,16 20.000 32.000

Aufwendungen 19.345,08 40.700 33.400

Saldo Erträge -
Aufwendungen 1.077,08 -20.700 -1.400

Produktbereich 71
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Innere Verwaltung"

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0
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Produktgruppe 71.1
Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 71.2
Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 72
Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 72.1
Besondere Schadensereignisse Schulen

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 73
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 73.6
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 74
Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 74.2
Besondere Schadensereignisse Sportförderung

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0
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Produktbereich 75
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 75.4
Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 75.5
Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktbereich 76
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0

Produktgruppe 76.1
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge 0,00 0 0

Aufwendungen 0,00 0 0

Saldo Erträge -
Aufwendungen 0,00 0 0
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 Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Euro

Fraktion Erläuterungen

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 SächsGemO)

1

Im Haushaltsplan enthalten
Ergebnis aus Jahresabschluss

(Vorvorjahr)
Haushaltsjahr

(Planjahr)
Vorjahr

(laufendes Haushaltsjahr)
Nr.

keine

 18
9



1.

1.1

1.2

1.3

2.

3.

3.1

3.2

4.

4.1

4.2

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.

 Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Es werden keine Fraktionszuwendungen geleistet.

2

Geldwert

Haushaltsjahr
(Planjahr)

Vorjahr
(laufendes Haushaltsjahr)

mehr (+)
weniger (-)

Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

Euro

Zweckbestimmung Erläuterungen

für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)

für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige 
Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)

Bereitstellung von Fahrzeugen

für Fahrer von Dienstfahrzeugen

für die Fraktionsgeschäftsstelle

Bereitstellung von Räumen

Bereitstellung von Büroausstattung

dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

sonstiges Büromaterial

Büromöbel oder -maschinen

bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)

Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen

Fachliteratur und -zeitschriften

Sonstiges

Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage
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